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 Veröffentlicht am 28.04.1954

Norm

EheG §55 e2

Rechtssatz

Der Widerspruch einer volksdeutschen Ehegattin, die sich noch in Jugoslawien be4ndet und trotz Au6orderung nicht

ihrem Manne folgt, deren Mann aber aus politischen Gründen keinesfalls nach Jugoslawien zurückkehren kann, ist

unbeachtlich.
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